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Donnerstag, den 4 Juni 1821. Fünftes Quartal. Den 15 Praireal IX.

Gesetzgebender Rath, 18. April.
(Fortsetzung.)

Die Fiuanzcommißion erstattet über Ratifikation des

Verkaufs einiger Nationalreben im C. Leman einen Be-
richt, der für ; Tage auf den Canzleytisch^gelcgt wird.

Die gleiche Comimßion berichtet über die Ralifika-
tion der Nationalguteivcrkäuffe im Canton Bern. Der
Bericht wird.fur z Tage auf den Canzleytisch gelegt.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Crimi-
ualgcsetzqebungs-Comnnßion gewissen :

B. Gesetzgeber! Der Voll;. Rath hat den Gesetz-

verschlag vom 9. April untersucht, welcher den Gerich-
ten die Bcfugniß ertheilt, einen Beschuldigten zur Be.
Zahlung der Prozeß- und Gerangenichaftskosten zu ver,
urtheilen, gegen den zwar nicht hinlängliche gerichtliche
Beweise vorkommen, um ihn als schuldig erklären zu
können, hingegen aber so viele gravirende Anzeigen und
verdächtige Handlungen, daß auf ihm der stärkste Ver-
dacht der Schuld haftet.

Der unvollkommene peinliche Prozeßgang und mehrere
Fälle, die die Gerechtigkeit zu höhnen schienen, mach-
ten diese gesetzliche Verfügung nothwendig, bis endlich
eine Tvtalabänderung der peinlichen Prozedur, die da.
herigen Mängel auf eine befriedigende Art wird ver-
schwinden machen.

Der Vollz. Rath stimmt diesem Gesetzesvorschlag bis
auf den §, 6 bey, über welchen er Ihnen B. G. be-

merkt, daß ein Beschluß vom Aug. igoo die Weise
und Art bestimmt, wie die Prozedur- und Gefangen-
schaftskosten bezogen werden sollen. Da der gesetzg.

Rath nicht über diesen Beschluß m eine besondere Be-
ralhfchlagung eingetreten ist, so steht der Vollz. Rath
in der Beglaubigung, daß Sie B. G. desselben Anord-
nung picht abzuändern Psinnet »varen. Er glaubt

daher, daß dieser §. 6 unbeschadet der übrigen Verfü«

gungcn und Ihrer Absichten, ausgelassen werden könnte.

Der Vollz. Rath ladet Sie daher B. G. ein, diese»

Gegenstand Ihrer weisen Prüffung zu unterwerffen.
Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-

commißion gewiesen:
B> Gesetzgeber! Hiebey übersendet Ihnen der Vollz.

Rath den Vcrbalprvzeß der zweyten, mit besserem

Erfolge vorgenommenen Versteigerung der Schloßgüter
zu Gilgcnberg im Distrikt Dornek C. Solothurn,
deren Genehmigung von der Verw. Kammer und dem

Fincmzminister vorgeschlagen wird. Der Vollz. Rath
untcestüzt diesen Vorschlag und ladet Sie ein B- G.
die Versteigerung, wen» sie ihre Zustimmung erhält,
zu ratifiât?.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz«
commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Durch Ihre Botschaft vom 14. d.
laden Sie uns ein, die an dem Armengnt zu Brug-
gen theilhabcnden Gemeinden un? ihre Anforderungen an
das Kloster St. Gallen lieber durch Verpfändung als
durch Veräußerung zu beruhigen.

Wir erkennen hierin Ihre Sorgfalt, welche das
grössere Gute für den Staar beabsichtiget; wir müssen

aber aus.den wichtigsten Beweggründen befürchten,
daß sie dermalen ihr Ziel nicht erreichen werde, und

wir beeilen uns diese Beweggründe Ihren Einsichten zu
entfallen.

Das Armengut kann zwar durch hinlängliche Ver«
Pfändung beruhiget werden, wenn zugleich durch be,

stimmte Anweisung einer crkl-ckenden Anzahl von Reve,
nucn, die Verzinsung gesichert wird.

1 Diese Besorgniß ist vcrzeilich, wem? einerseits über«

legt wird, daß diese Zinse unter Gemeinden als die

fast einzige Ressource für ihre Armuth vertheilt werden



müssen Mid anderseits, daß sich der Fält in dem noch ^

unvemdigtm Drang der öffentliche» Angelegenheiten

öfters ergeben habe, die für Zinse bestimmte Gelder

durch unvcrmuthete und gebieterische Bedürfnisse wegge-

rafft zu sehe».

Die wichtigen Ueberlegungcn wider die Verpfandung
und für die Veräusserung, zeigen sich aber von Seile des

Staats.
Zur Verpfändung muß das doppelte Equivalent der

bestimmten Besitzungen um so eher ausgefezt werten,
ois sie gröstcntheils in ziemlich werlhlosc» Gebäuden be-

stehen; eine so beträchtliche Hyvothek ist bey dem grof-
sen Schuldenstand deS Klosters St. Gallen schwer zu

sioden und später wird sie alle Veräusserungsentwmffe
erschweren.

Für die Verzinsung müßten ebenfalls die Revenue»

von einer den doppclien Werth ersteigenden Gütermaffe
oßignirt werden» weil viele unled den zum Verkauf ge-

wählten Gegenständen nicht rentieren und die Regierung
überhaupt nicht »erhoffen kann, den halben Zins des

Capitalwcrlhs odcr die Hälfte dessen, was sie an das

Armengul zu verzinsen hätte, daraus zu ziehen.

Dieser Grund spricht stark für die Veräusscrunz;
die Auswahl ist nicht auf nützliche Domainengürer ge-

fallen, sondern auf Gegenstände vom undankbarsten

Ertrage; auf Gegenstände, welche gröstcntheils um ihrer
abgelegenen Lage willen, ausser diesem Anlasse schwer

Mit Vortheil zu veräussern seyn würden; auf Gegen-

stände, für jwelche um ihrer entschiedenen Hinfälligkeit
zu stcuren, diestu Augenblick ein beträchtliches Capital
verwendet werden müßte.

Die Verpfändung bietet also in dem gegenwärtigen

Falle grosse Schwierigkeiten und die Veräusserung grosse

Vortheile dar. Hiezu kömmt noch, daß es an Ihrer
Auswahl st.ht B. G., die gesitzliche Steigerung zu

verordnen odcr uns zu einer Ueberlassung zu begwältigen,
bey welcher wir lässige, abgelegene und unerträgliche
Gegenstände um 2; oc-o Fr. über den Betrag einer neu

angess llten eidlichen Schätzung abzuladen, und die

Staatseinkünfte wesentlich zu vermehren versichert sind.

In diesen Hinsichten glauben wir Ihnen den alter-
native» Antrag unsrer lezken Votschaft noctimal einpseh-

Im zu sollen; wir haben Ihnen aber noch eine Sorge
zu benehmen, welche Sie wahrscheinlich von der Ge-

nehmigung dieses Antrages abgehalten hat. Die Sorge,
durch zu viele Verkäuffe Sem Erfolg derselben hinderlich

M sch»»

Der Verkauf ist im Canton Sentis und zum Theil
im Canton Thurgau vorzunehmen. In beyde» sind die
Vcrkauffe für Besoldungsrückstände schon lange vorü.
der; sie waren äusserst unbeträchtlich und es können
in beyden Cantoueu lange keine solche mehr vorgmom.
me» werden. Im Canton Sentis bleiben als verwend-
bares unmittelbares Staatsgut nur noch gewisse Rhein-
thaiische Lehen, bey welchen ein bestimmter Hcimfall
abgewartet werben muß; fast alles übrige ist St. Gal-
lischcs Gut und darf den Creditvrcn vor Bereinigung
des Schuldenstands nicht entzogen werden. Im Canton
Thurgau sind die meisten Güter Kiosterbesitzlingen; die
unmittelbaren Sraarsgüter haben aber die Kriegsereig-
nisse in einen solchen Zustand vcrsezt, daß wir ihre Ver.
äusserung für dermalen als unthünlich und nachtheilig
ansehen, und von de» Verkaufsabsichte» auf selbe abste-
Heu mußten. Hiedurch fäll: die Besorgniß, daß in die.
sen beyden Cantonen die Verkäuffe ein solches Maß er-
steigen könnte», welches einen Gütcrfail oder grosse Vcr-
kaussschwierigkeiten verursachen möchte. Die Sorge,
die wir Ihnen hierüber m unsrer erste» Bonchasc aus-
serteu, richtete sich auf das gähiiuge Aussäen aller St.
Gallischen Credilorcn, von welchen schon aus 254,^0 Fr.
geschrien ward, und dabey war unser Augenmerk schon
aus die Verpflichtung gerichtet, in welche sich r as Klo.
ster St. Gallen durch Verträge gesezt hat, den Fond
des Armenguts an die ; ; Gemeinden zu cxtr a dir en.

Wir haben aus Ersparungsrücksichlen den für die St.
Gallische Currentschuldm decretirten Verkauf bis auf
Ihren Entscheid über den gegenwärtige» Gegenstand,
aufgeschoben, weil wir im Fall, wo Sie die Steigerung
verordnen würden, beyde Steigerungen unter die gleichen
Unkosten bringen möchte». Wir ersuchen Sie deßnahen
B. G. Dringlichkeit in Ihre Berathschlagung zu setzen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
commißivn gewiesen:

B. Gesetzgeber! Wir legten Ihnen vor einiger Zeit
y separate Verkäuffe von der Domaine Attàs zur
Ratifikation vor, welche sie uns aber mit Ihrer Bot-
schast vom 5. Merz wieder zurücksenden und vorerst.
Auskunft verlangen:

1. Ob die Veräusserung dieser 9 Stücke oder ein»

zelncr derselben nicht etwa für die Cultur und den

Werth der bleibenden Theile der Domaine sehr nach,»

theilig seyn dürfte?
2. Welches der Einfluß sey, den diele theilweise Ver«

äusserung ans den Pachtzins haben würde?
Eingezogene Erkundigungen setzen uns nun in dm
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Stand über beyde Punkte Ihnen die nöthigen Eriän-

terungen zu geben.

Die erste Frage wird für jedes Einzelne der 9

Stücke besonders beantwortet, indem nicht bey allen

gleiche Umstände eintreffen und nun der neue Ratifica-
tionsvorschlag nur auf einige sich beschränkt.

Iff. s. I.L prä nminîz echcl1meirc8 ist ein sthr

schlechtes Stück Land, welches von der Domaine abge-

sondert liegt, und für diese nicht nur überßüßig, son-

dern eher lästig wird.
Wir erneuern also dieses Orts den ehehin gemachten

Ratisikationsvorschlag.
Iff. 6. Re pre ckib zu Nc>nb ünAe et en In

LouIIu?, ist zwar ein schlechtes Grundstück und gut
verkauft, darf aber nicht veränssert werden, weil es

mir dey Hauvtdomàe in enger Verbindung sieht. Wir
tragen also auf die Vcrwerffung dieses Verkaufs an.

Iff. 9. Re man 6e prê ciit uu ; dieses

Stück, auf w lchcm eine Scheune sich befindet- ist bey

z/4 Stund von der Domaine entfernt und daher für
den Pächter sehr unbequem; fein Boden kann nicht frucht-
bar gemacht werden, und übrigens ist der Steigernngs-
preis auf einem sehr hohen Fuß. Wir rathen abermals
die Bestätigung dieses Verkaufs an.

Iff. lo. I/n mus en lu Rottn?. Dieses Stück
ist für die D> m une so gut gelegen, daß seine Beyde-
Haltung wesentlich ist. Wir wiederruffcn also unfern
lezrhin gemachten Ratifikativnsvorschlag und stimmen
zur Verwerffung des Verkaufs.

Hl. 12. I/n cftump en Zrunäe Rie. Die
Veräussenmg ist aus dem oben angeführten Grunde nicht
rathsam, mithin der Verkauf zu verwerffen.

Iff. i). I/n ctmmp n In äs Rlriecko? un
zàn ck à,tulen«. Dieses Stück kann veränssert wer-
den, ohne daß dadurch für das Ackerland der Domaine
einiger Nachtheil entspringt, indem es cingefristet ist,
»md nach Gutfinden angesäet werden kann. Wir tca-
gen hiemit zur Ratifikation dieses Verkaufs an.

Iff. 14. I/n lnu8 à Herre ckit en l'Lpà?.
Obschon dieses Stück einen hohen Steigerungsprcis er-

reichthat, so kann es doch nicht losgeschlagen werden,
ohne dem übrigen Theil der Domaine einen wesentlich.»
Schaden zu versetzen. Wir können also nicht anders
als dessen Beyb Haltung anrathen.

Iff. 16. I/n âump rière I/orüt!Ie8. Hier ist

die nemliche Bemerkung wie sud N- iz anzuführen,
mithin schlagen wir auch die Ratifikation dieses Ver-
kaufs neuerdings vor.-

Iff. 19. I/n xà nssira!8 6it e8 Rattier, iff
ein schlechtes Stück Land, welches der Domaine zur
Last fäüt, und zur Halste eines Partikularen Eigen?
thum ist.

Wir tragen auch diestn Verkauf zur Bestätigung am
Was endlich die 2te Frage betriff, was für eiueir

Einfluß die Vcräusserung einzelner Stücke auf den Pacht-
zins habe, wird dieselbe von der Verw. Kammer dahiw
beantwortet: daß die ganze Domaine bisdahm einzig

wegen ihrer grossen Weilschichtigkeil nicht gut verpachtet
werden konnte, und nur einen jährlichen Zins von

952 Pf. 7 kr. ertrug; daß man eben deßwegen bey'

einer neuern Verpachtung auch ohne die zu veräussern-

den 5 Stücke auf cineu gleich hohe» Zins zählen könne.-

Unterdessen ixcrdc der Staat- dem Leheiimann einen

Nachlaß von 100 Fr. für die lqnftnde Pacht wegen
ihrer Verringerung gewähren müssen welches aber nie»

mals so hoch als das Interosse der Kausstnnme steige.

Dieses B. G. find unsere Bemerkungen über den-

Verkauf der Domaine Ettalens, welche wir nu» Ihnen'
zum Entscheid übermachen.

Am 19 April war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 20. Après.-

Präsident: V 0 n der flàe.
Folgende Botschaft wird verlesen und an die Consti?

tutivnscommißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath sieht sich im Falls
über einen Gegenstand bey Ihnen anzutragen, den er

der Folgen wegen, die aus irgend einer Entscheidung!
desselben gezogen werden können, nicht von sich aus be--

richtigen wollte.
Bürger Franz Brunnch von Ballstall ward von der'

ersten Wahlversammlung zum Cautonsrictmr von Solo--
lhurn ernannt. Schon vom z. Okt. 1798 an, blicb>

derselbe von dem Gericht entfernt, weil er als im Geiste'

verwirrt, seine Verrichtungen nicht fortsetzen konnte ,'
und hatte ein Jahr darauf, als die CanlonsbehördeM

constilulionsmäßig erneuert wurden noch nicht wieder'
eintreten können. Das Volij. Direktorium beantwort-
tete die damals aufgeworfene Frage durch feinen Be-?

schiuß vvm 2?. Sept. 1799 dahin: daß der Platz des'

B- Brunners in dem Can.'vnsgericht als erledigt ange--
sehen und durch einen andern fäbigen Bürger wieder'
befczt werden solle. Gegen diese Verfügung ward vön>

dem V. Brunner bey der Gesetzgebung geklagt und solche-'

auch durch ein Dekret v. 24. Christm. 17s? aufgehoben»-
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lîngcacht dieses Dekrets hat der B. Brunuer seine

Stelle im Cantonsgericht erst am 12. Merz 1800 wieder

eingenommen. Während seiner Abwesenheit, die 17

Monate dauerte, wurde ein Suppléant in die Sitzun-

Hen beruften, und von Seite des StaarS gleich einem

Eanlsnsrichter besoldet. Da es gegenwärtig um Be-
Züchtigung der Besoldungsrückstände zu lhun ist, so ver-

gang! auch der B. Brunuer den ganzen Gehalt eines

Cantonsnchters fur die Zeit seiner ^monatlichen Ad-

Wesenheit vom Tribunal.
(Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Geschichteter Wirkungen u nd Folgen

des östreichischen Feld z u ges in der
Schwcitz; ein historisches Gemälde
d e r S ch w eitz, v 0 r, w à h r e n d und nach

ihrer versuchten Wiederbefreyung;
mit mancherley unbekannten Au f.

schlüssen über die Ereignisse dieser
Zeit von Carl Ludwig von Halter,
vormals Staats secretair des tag-
lichen Raths der Stadt und ehema-
li g en Republik Bern. Z w e y T h e ile.
8. Weimar, bey den G e b r. G à d i ke

l8c>l. S. 586.

Mit der Mäßigung und der strengen Wahrheitsliebe

eines Ausgewanderten, und mit der Bescheidenheit, Gc-

xadhcit, Unpartheylichkeit und historischen Treue des An-

nalenschreibcrs Hallcrs, erzählt uns hier der lez tere,
die Geschichte der im Jahr ,799 durch Oestreichs Was-

sen und mit Bernerschcn Planen versuchte» Befrcyuug

der Schweitz vom französtschen Joche. Besser als er,

konnte wohl niemand uns jene verunglükteu Plane und

Vlbsichten enthüllen, denn das quorum pao8 magns km

galt von Niemand so sehr wie von ihm, und das

»nkmclum — zubs8 ronovare ckolorem, ertönt von An-

fang bis zu Ende des Werkes.

„ Man wollte, dieß sind des Hrn. v. Haller eigene

Worte. S- 164. u. f.) theils aus den angesehensten

Personen der im Ausland befindlichen Schweitzer, theils

aus den vorzüglichsten vormaligen Magistraten der zuerst

bcfrcyten Cantone eine Commißion zusammensetzen, welche

nach Maßgabe des Vorrückens der kaistrlichen Armee in

der Schweitz, die Herstellung der alte» Verfassungen in

jedem vormaligen Stande einleiten dazu die nöthigen

Anordnungen treffen und die allenfalls sich ergebenden

Schwierigkeiten schieduchterlich entscheide» könnte. Ihr

Plan sollte seyn, so wie man in die Schweitz käme, mit
Herstellung der so unvernünftig umgestürzten Funda.
mente der Staatsgestllschast anzufangen demnach jede
Gemeinde, Stadt oder Landschaft, so wie andere In-
dividua und Publics, wieder in ihre vorige Verfassung,
ihre Rechte und Besitzungen einzusetzen, welches dieselben
sogleich für die wicdeeherkehrende Ordnung eingenomen
hätte; ferner, die Trümmer der öffentlichen Oekonvmie
zusammenzufassen, jeden Ort wieder der alten treuen
Verwaltung zu übergeben und dann in de» Immédiat,
Canloncn entweder die alte» Regenten als Souverain
wieder herbcvzüruffen oder wenigstens auS einem Theil
derselben, bis zur gänzlichen Herstellung des gemeinen
Wesens, eine provisorische Regierung einzusitzen ; endlich
m den sogenannten Mediaräwtern, deren Souveraine
noch nicht existirten, an Platz derselben (nach hergestellter
innerer Landesverfassung) ebenfalls eine aus den angese«
hcnstcn Lanvescinwohnern bestehende provisorische Regie-
rung anzustellen. Diese Commißwn hatte dann, bis zu
vollendeter Herstellung des Ganzen, über alle diese Theile
eine Art von allgemeiner Leitung ausgeübt, und gegen
auswärtige Behörden einstweilen die ganze Schweitz vor-
gestellt ; ste wäre auch für die thätige Organisation der
von der Schweitz zu federnden Mitwirkung gegen den
Feind, zu Besorgung ihrer mannigfaliigcn Verhältnisse,
sowohl mit der kaiserlichen Armee, als mit dem engst-
sehen Minister, von ungemeinem Nutzen gewesen, hätte
den Gutgesinnten in den übrigen Cantonen einen Vereint,
glingspnuchan den sie sich anschließen,von wo sie dieReali.
strung ihrerHoffmingen erwarten konten, den übrigen, oder
denjenigen, welche eine abermalige Anarchie befürchteten,
einen Schiedsrichter, eine einleitende Autoriiät gezeigt,
und zugleich den Plan zu einer von allen Parteyen ge.
wünschten, dem alten Staatsrecht angemessenen feste-

ren Verbindung der eivgenößischen Stände vorbereiten
rönnen. Prsscrlptionen und Rache sollten nicht ausgeübt,
vielweniger denjenigen welche bloß unter der neuen Re.
giernng Aemter angenommen, daraus ein Verbrechen
gemacht, sondern nur diejenige» Wenigen, welche durch
ihre verrätherischen Intriguen an dem Umsturz der alten
Verfassungen thätig gearbeitet und die Franzose» herein,
geruffen hatten, oder sonst schon als Verbrecher bekannt
waren, bestrast, oder aus dem Lande entfernt werden,
weil ihre fernere Gegenwart dem Nativnalgefühi ein
Gräncl gewesen wäre, ohne allen Zweifel sonst bstilige
Scenen veranlaßt hätte, nnd man dabey nie auf einig;
Ruhe hätte zählen können. "

,(Dcr Beschluß folgt.)
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